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Der Übergang vom papiergebundenen Verfahren zum neuen elektronischen 
Verfahren ELStAM (Elektronische Lohnsteuer Abzugsmerkmale) ist nunmehr 
für das Jahr 2013 vorgesehen. Er wird schrittweise vollzogen. Dadurch soll 
allen Beteiligten ein reibungsloser Übergang in das neue Verfahren ermög-
licht werden. 

Die Lohnsteuerkarte 2010 behält bis zur erstmaligen Anwendung der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale im Jahr 2013 weiter ihre Gültigkeit. Der Arbeitgeber muss 
daher die Lohnsteuerkarte des Jahres 2010 bis zur Einführung des elektronischen 
Verfahrens aufbewahren. Erst nach Einführung des elektronischen Verfahrens darf die 
Lohnsteuerkarte vernichtet werden. 

Flexible Regelung für Arbeitgeber: Arbeitgeber, die das elektronische Verfahren nut-
zen, können die von der Finanzverwaltung bereitgestellten elektronischen Lohnsteuer-
Abzugsmerkmale ihrer Arbeitnehmer, wie z. B. die Steuerklasse und Freibeträge, abrufen. 
Dazu benötigen sie lediglich dessen Identifi kationsnummer sowie Geburtsdatum. Der 
Abruf der Daten durch den Arbeitgeber ist freiwillig ab 1.11.2012 möglich. Ab 1.1.2013 
besteht zwar für jeden Arbeitgeber die Pfl icht, das Verfahren zu nutzen. Die Finanzver-
waltung gewährt jedoch eine Kulanzfrist bis zum 31.12.2013. 
Jeder Arbeitgeber kann in diesem Zeitraum selbst entscheiden, wann er mit der Nutzung 
beginnt oder ob er das Verfahren zunächst nur für einen Mitarbeiter oder aber gleich 
für mehrere Arbeitnehmer durchlaufen lassen möchte. Es muss jedoch mindestens eine 
Abrechnung pro Arbeitnehmer in 2013 mit ELStAM erfolgen. Als spätester Umstiegs-
zeitpunkt muss die Lohnabrechnung 12/2013 gewählt werden! 

Erleichterungen für Arbeitnehmer: Seit dem 13.9.2012 sind die ELStAM für den Abruf 
durch die Arbeitnehmer auf der Internetseite „www.elster.de” freigeschaltet. Im Rah-
men des Registrierungsverfahrens erhält der Arbeitnehmer eine PIN, die ihm an seinen 
Hauptwohnsitz geschickt wird und durch die nur er Einsicht in sämtliche gespeicherten 
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Daten erhält. Der Arbeitnehmer muss dem für ihn zuständigen Finanzamt gegenüber nur 
noch tätig werden, wenn sich die persönlichen Verhältnisse in Bezug auf  die vorhande-
nen Daten geändert haben. 

Bitte beachten Sie! In der Vergangenheit übernahm das Finanzamt die Freibeträge aus 
den Vorjahren automatisch. Die auf der Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheinigung 2011 
bzw. 2012 für den Übergangszeitraum eingetragenen Freibeträge und antragsgebunde-
nen Kinderzähler (z. B. für Kinder, die zu Beginn des Kalenderjahres 2012 oder zu Beginn 
des Kalenderjahres 2013 das 18. Lebensjahr vollendet haben oder Pfl egekinder) gelten 
im elektronischen Abrufverfahren grundsätzlich nicht weiter. Folglich sind diese für das 
Kalenderjahr 2013 beim zuständigen Finanzamt neu zu beantragen. Diese Anträge kön-
nen und sollten jetzt schon gestellt werden, um steuerliche Nachteile zu vermeiden. 
Sie sind aber – spätestens bis zum 30.11.2013 – auf amtlichen Vordrucken zu stellen. 
Arbeitgeber sollten ihre Arbeitnehmer darüber persönlich oder über einen Aushang 
zwingend informieren! 

Bereits jetzt sind Unternehmer und Arbeitgeber gesetzlich verpfl ichtet, ihre 
Steueranmeldungen elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Ab dem 
1.1.2013 müssen Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen zwingend authentifi ziert übermittelt werden.

Von der Verpfl ichtung zur Übermittlung mit Sicherheitszertifi kat sind daher auch 
schon die Steuer(vor)anmeldungen für den Dezember 2012 betroffen, da diese erst 
nach Ablauf des Monats und somit in 2013 zu übermitteln sind. Sollte die Registrie-
rung bis dahin nicht erfolgt sein und die Steuer(vor)anmeldung aus diesem Grunde 
erst nach der gesetzlichen Abgabefrist dem Finanzamt übermittelt werden, so muss 
der Unternehmer mit der Festsetzung eines Verspätungszuschlags rechnen. Dieser 
kann bis zu 10 % der angemeldeten Steuer betragen.

Das für die authentifi zierte Übermittlung erforderliche Zertifi kat erhalten Unternehmen 
und Arbeitgeber im ELSTER-Online-Portal unter www.elsteronline.de/eportal in der Ru-
brik Registrierung. Damit die Steueranmeldungen auch künftig rechtzeitig und richtig 
an die Finanzverwaltung übermittelt werden, empfi ehlt es sich, die Registrierung bereits 
jetzt schon vorzunehmen. Bei der authentifi zierten Übermittlung ist die elektronische 
Identität des Datenübermittlers jederzeit feststellbar. Bei der Registrierung sollten sich 
insbesondere Arbeitgeber für ein „nicht persönliches Zertifi kat“ (Organisationszertifi kat) 
unter Verwendung der Steuernummer des Unternehmens entscheiden.

Schuldzinsen für ein Darlehen, das ursprünglich zur Finanzierung von An-
schaffungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie aufgenom-
men wurde, können nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) 
vom 20.6.2012 grundsätzlich auch dann noch als nachträgliche Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen 

werden, wenn das Gebäude veräußert wird, der Veräußerungserlös aber nicht ausreicht, 
um die Darlehensverbindlichkeit zu tilgen.

Im entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpfl ichtiger 1994 ein Wohngebäude, vermie-
tete dieses und erzielte hieraus Einkünfte. Im Jahr 2001 veräußerte er das Gebäude 
mit Verlust. Mit dem Veräußerungserlös konnten die bei der Anschaffung des Gebäudes 
aufgenommenen Darlehen nicht vollständig abgelöst werden. Dadurch mussten auch im 
Streitjahr 2004 noch Schuldzinsen auf die ursprünglich aufgenommenen Verbindlich-
keiten aufgewendet werden. Das Finanzamt erkannte die für 2004 geltend gemachten 
„nachträglichen Schuldzinsen“ nicht als Werbungskosten an. 
Der BFH gab jedoch dem Steuerpfl ichtigen Recht; die geltend gemachten Schuldzinsen 
seien zu Unrecht nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung berücksichtigt worden. 

Anmerkung: Der BFH hielt damit an seiner bisherigen – restriktiveren – Rechtspre-
chung zur beschränkten Abziehbarkeit nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung nicht länger fest. 
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Bei Betriebsprüfungen befi nden sich Bewirtungsrechnungen stets im Visier 
der Finanzverwaltung. Damit diese Aufwendungen von Kundenbewirtungen 
beim Betriebsausgabenabzug und bei der Umsatzsteueranmeldung berück-
sichtigt werden, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Seit dem 
1.1.2004 können Steuerpfl ichtige nur 70 % der Bewirtungskosten als Be-
triebsausgaben ansetzen. Die Vorsteuer kann jedoch zu 100 % geltend ge-
macht werden.

Zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen hat 
der Steuerpfl ichtige schriftlich die folgenden Angaben zu machen: Ort, Tag, Teilneh-
mer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Hat die Bewirtung in 
einer Gaststätte stattgefunden, so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teil-
nehmern der Bewirtung; die Rechnung über die Bewirtung ist beizufügen.

Ausdrücklich betont der Bundesfi nanzhof in seinem Urteil vom 18.4.2012 noch einmal, 
dass die über Bewirtungen in einer Gaststätte ausgestellten Rechnungen den Namen 
des bewirtenden Steuerpfl ichtigen enthalten müssen. Außerdem verlangt das Gesetz 
zwingend die Beifügung der Rechnung über die Bewirtung. Das Beifügen der Rechnung 
ist daher materiell-rechtliche Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug!

Im „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-
mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts“ stellt das Bun-
desfi nanzministerium seine neuen Pläne vor. Zu den wichtigsten Punkten 
wird wie folgt Stellung genommen.

Unternehmensbesteuerung: Die Planungen sehen vor, den Höchstbetrag beim Ver-
lustrücktrag von derzeit 511.500 € (bei zusammen veranlagten Ehegatten 1.023 000 €) 
auf 1 Mio. € (bzw. 2 Mio. €) anzuheben. 

Reisekostenrecht: Das steuerliche Reisekostenrecht soll grundlegend vereinfacht und 
vereinheitlicht werden. Dazu will der Gesetzgeber bei den Pauschalen für Verpfl egungs-
mehraufwendungen die Mindestabwesenheitszeiten verändern und statt der bisherigen 
dreistufi gen Staffelung eine zweistufi ge Staffelung der Pauschalen (im Inland 12 € und 
24 €, Wegfall der niedrigsten Pauschale von 6 Euro) einführen.

Im Bereich der Fahrtkosten bei Fahrten zur sog. regelmäßigen Arbeitsstätte soll gesetz-
lich festgelegt werden, dass es höchstens noch eine solche Tätigkeitsstätte je Dienst-
verhältnis gibt, deren Bestimmung durch den Arbeitgeber oder anhand von „quantitati-
ven Elementen“ (neuer Begriff: „erste Tätigkeitsstätte“), statt der vom Bundesfi nanzhof 
verwendeten „qualitativen Elemente“ erfolgt; dies führt auch bei der Besteuerung von 
Dienstwagen zu mehr Rechtssicherheit.

Weitere Vereinfachungen sind im Bereich der Unterkunftskosten im Rahmen der sog. 
doppelten Haushaltsführung sowie der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Ver-
pfl egung geplant.

Inkrafttreten: Die Änderungen des Reisekostenrechts sollen zum 1.1.2014, die zum Ver-
lustrücktrag mit Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. 

Mit dem Gesetzentwurf eines „Jahressteuergesetzes 2013“ beabsichtigt 
der Gesetzgeber diverse Anpassungen an Recht und Rechtsprechung der 
Europäischen Union – insbesondere an die EU-Amtshilferichtlinie – sowie 
Maßnahmen zur Sicherung des Steueraufkommens. Dazu sind u. a. folgende 
Änderungen geplant:

• Die 1-%-Regelung benachteiligt nach Auffassung der Bundesregierung Elektro- 
und Hybridelektrofahrzeuge, weil deren Listenpreis derzeit höher ist als der von 
Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Hier sind Vergünstigungen vorgesehen, die 
nach Auffassung des Bundesrates zu kompliziert umzusetzen sind. Die genaue Aus-
gestaltung wird man vermutlich erst nach Verabschiedung des Gesetzes erfahren.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.) 

12.11.2012

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.11.2012

Sozialversicherungsbeiträge 28.11.2012

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: August = 113,3;  Juli = 112,9; Juni = 112,5; Mai = 112,6; April = 112,8; März =112,6; 
Februar = 112,3; Januar = 111,5
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

• Arbeitnehmer sollen auf Antrag die Geltungsdauer von Freibeträgen künftig auf 
zwei Kalenderjahre verlängern können.

• Im Interesse des Bürokratieabbaus sollen die Aufbewahrungsfristen zunächst ab 
2013 auf 8 und in einem weiteren Schritt ab 2015 auf 7 Jahre verkürzt und ver-
einheitlicht werden. Dies hatte der Bundesrat zwar in seiner Stellungnahme vom 
6.7.2012 abgelehnt. Die Bundesregierung will jedoch daran festhalten.

• Für die den freiwilligen Wehrdienst und freiwillige Wehrübungen Leistenden wer-
den zukünftig nur noch die Gehaltsbestandteile „Wehrsold“ sowie „Dienstgeld“ steu-
erfrei gestellt. Die weiteren Bezüge, z. B. Wehrdienstzuschlag, besondere Zuwendun-
gen sowie unentgeltliche Unterkunft und Verpfl egung, unterfallen der Steuerpfl icht.

• Der Sonderausgabenabzug soll auch für Beiträge eines Basiskranken- bzw. Pfl e-
geversicherungsschutzes an ein Versicherungsunternehmen außerhalb der EU oder 
der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelten. 

• Eine Neuregelung soll dafür sorgen, dass der Anwendungsbereich des Pfl egepausch-
betrages in Höhe von 924 € auf die häusliche Pfl ege im gesamten EU-/EWR-Ausland 
– also unabhängig vom Ort der Pfl ege – ausgeweitet wird.

Der Bundesrat hat Ergänzungen vorgeschlagen, die größtenteils nicht in das Gesetz 
einfl ießen werden. Nach aktuellen Informationen soll jedoch die Verzinsungsregelung 
beim Investitionsabzugsbetrag klarer defi niert werden. Das Niedersächsische Finanzge-
richt hatte entschieden, dass bei Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrages 
die Aufgabe der Investitionsabsicht ein rückwirkendes Ereignis darstellt und der Zinslauf 
demnach erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres beginnt, in dem die Investi-
tionsabsicht aufgegeben worden ist. Dies hätte zur Folge, dass eine Verzinsung der aus 
der Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrags resultierenden Steuernachfor-
derungen regelmäßig unterbleibt. Das soll nunmehr unterbunden werden.

Anmerkung: Über die einzelnen Neuregelungen werden wir Sie bei Vorliegen des Ge-
setzes und damit verbundener verlässlicher Informationen auf dem Laufenden halten.

Nachzahlungs- und Aussetzungszinsen gehören zu den nicht abziehbaren 
Aufwendungen und mindern deshalb auch nicht die Bemessungsgrundla-
ge der Körperschaftsteuer. Zinsen auf erstattete Körperschaftsteuerzah-
lungen (sog. Erstattungszinsen) erhöhen das Einkommen der Kapitalgesell-
schaften. Die geänderte Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs mit Urteil 

vom 15.6.2010, nach der – für die Rechtslage vor Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 
2010 – auf die Festsetzung von Einkommensteuer entfallenden Erstattungszinsen nicht 
der Einkommensteuer unterliegen, ist auf die Einkommensermittlung von Kapitalgesell-
schaften, die über keine außerbetriebliche Sphäre verfügen, nicht übertragbar.

Anmerkung: Diese (fragwürdige) Besteuerung von Erstattungszinsen wird in der Praxis 
unterschiedlich beurteilt. Eine Klärung soll das Bundesverfassungsgericht herbeiführen. 
Dort ist ein Verfahren unter dem Aktenzeichen 2 BvR 1806/12 anhängig. Betroffene 
Steuerpfl ichtige sollten Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens beantragen.
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